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Bebauungsplanentwurf St. Georg 43 
 
Abstimmung mit den Behörden und Trägern öffentlicher Belange 
Schreiben M/SL vom 04.05.2012 
 
 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
zu der oben genannten Bebauungsplanung nimmt die Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt, Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung (WSB 1) aus der Sicht 
des Wohnungsbaus wie folgt Stellung: 
 
Grundsätzlich wird die Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens St. Georg 43  mit 
der ausdrücklichen Zielsetzung verstärkt Wohnutzungen zu ermöglichen, begrüßt. 
 
Einzelne städtische Flächen sind  auch bereits im Ideenträgerwettbewerb als mögliche 
Potenziale erkannt worden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß dem Arbeitsprogramm des Senats und dem 
„Vertrag für Hamburg – Wohnungsneubau“ bei Wohnungsbauprojekten im Geschoss-
wohnungsbau ein Anteil von mindestens 30 % öffentlich gefördertem Mietwohnungsbau 
erreicht werden soll. Dies gilt insbesondere für die aufgrund des Ideenträgerwettbewerbs 
veräußerten Flächen. Die Zielsetzung sollte in der Begründung unter Planinhalt und 
Abwägung als Hinweis aufgenommen werden. 
 
Nicht schlüssig ist nach wie vor die Blockrandöffnung in der Brennerstraße zwischen 
Stiftsstraße und Lindenstraße. Die angesprochene Verschattungsproblematik gilt auch 



 
-  2  - 

 
 

 

an anderen Stellen im Plangebiet. Im Übrigen könnte die Geschossigkeit in diesem 
Bereich reduziert werden (III-IV). Einen I-geschossigen Garagenhof zu manifestieren ist 
jedoch im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung nicht zeitgemäß. Auch an dieser 
Stelle sollte langfristig und als Angebotsplanung eine höhere Wohnnutzung ermöglicht 
werden. 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
Vfg.: 
2. LP 
3. WoK
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen den o.g. Bebauungsplanentwurf werden seitens der Hamburger Wasserwerke GmbH keine 

Einwendungen erhoben. 

 

Wir schicken Ihnen Auszüge aus unseren Bestandsplänen. Wie Sie daraus entnehmen können, sind 

Teilbereiche der gekennzeichneten Fläche von uns berohrt.  

 

Für die Richtigkeit unserer Unterlagen können wir keine Gewähr übernehmen. Setzen Sie sich 

deshalb bitte - insbesondere wegen der örtlichen Angabe aller unserer Anlagen - mit unserem 

zuständigen Netzbetrieb Mitte, Ausschläger Allee 175, Tel: 7888-38611 in Verbindung.  

 

Wir bitten Sie, unsere bestehenden Anlagen bei Ihrer Planung zu berücksichtigen, damit kostspielige 

Leitungsumlegungen vermieden werden.  
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Des Weiteren machen wir darauf aufmerksam, dass eine weitere Wasserversorgung des im Plan 

erfassten Gebietes nur möglich ist, wenn wir rechtzeitig vor Beginn der zusätzlichen Bebauung einen 

formlosen Antrag auf Wasserversorgung mit näheren Angaben, aus denen sich der zu erwartende 

Wasserbedarf ergibt, erhalten. Zudem muss bei der Festlegung evtl. neuer Straßenquerschnitte 

ausreichender Raum für die Unterbringung unserer Versorgungsleitungen berücksichtigt werden. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
HAMBURG WASSER 
Zentrale Grundsatzangelegenheiten 
 
 
i. A.                    i. A. 

                   
 
 
Anlagen: 
1 Durchschrift 
3 Planauszüge 
 
Nachrichtlich an: 
Bezirksamt Hamburg-Mitte 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung 
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Maßstab

Netzbetrieb:

Datum:

Telefon:

Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.Genaue Lage und Rohrdeckung der
vorhandenen Leitungen sind durch Aufgrabungen festzustellen. Vor Beginn der Arbeiten bitte mit dem
zuständigen Netzbetrieb in Verbindung setzen.

Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg
Hamburger Wasserwerke GmbH
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Maßstab

Netzbetrieb:

Datum:

Telefon:

Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.Genaue Lage und Rohrdeckung der
vorhandenen Leitungen sind durch Aufgrabungen festzustellen. Vor Beginn der Arbeiten bitte mit dem
zuständigen Netzbetrieb in Verbindung setzen.

Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg
Hamburger Wasserwerke GmbH
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Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.Genaue Lage und Rohrdeckung der
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Von:
An:
Betreff: Entwurf B-Plan St. Georg 43
Datum: Freitag, 11. Mai 2012 09:35:52
Anlagen: image001.png

danke für die Übersendung der Unterlagen zum Entwurf für den B-Plan St. Georg
43. Die Prüfung der Aunterlagen zu den Fachpunkt Immissionsschutz hat aus
meiner Sicht noch einen Hinweis ergeben. Zum Punkt „1. Im Weiteren zu
klärenden fachlichen Belange“ würde ich noch die Gewerbelärmeinwirkungen in
das Plangebiet durch außen angrenzendes Gewerbe bzw. innerhalb des
Plangebietes durch vorhandenes Gewerbe (überwiegend Gastronomie) ermitteln
und prüfen lassen. Hier muss dann eine Beurteilung der Ergebnisse durchgeführt
werden sowie Aufzeigen von Konfliktbereichen und Aufzeigen der sich aufgrund
der Gewerbelärmeinwirkungen im Plangebiet ergebenden Restriktionen bzw.
Schallschutzanforderungen an die geplanten schutzwürdigen Nutzungen, die sich
durch die Herabstufung ergeben würden.  
 
Herzlicher Gruß  

   (D ip l . - I ng . )  

             

Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt 
Leitzeichen : M/  
20095 Hamburg,       Klosterwall 2,        
Tel.: 040 / 428 54 -     Fax:040 / 428 54 -  
E- Fax :   040 / 427 901 –

Wie Sie wissen, kann über das Internet versandte e-Post unter fremden Namen hergestellt oder der Inhalt verändert werden. Aus
diesem Grund sind unsere als e-Post verschickten Nachrichten grundsätzlich keine rechtsverbindlichen Erklärungen. Der Inhalt
dieser e-Post  samt Anlagen ist vertraulich und u. U. rechtlich geschützt. Der Inhalt ist ausschließlich an einen bestimmten
Empfänger gerichtet. Eine Weitergabe, die Herstellung von Kopien oder der sonstige Gebrauch durch Nichtadressaten ist nicht
erlaubt. Ich bitte daher jeden anderen Empfänger, der diese e-Post versehentlich erhält, mich umgehend zu informieren und die
Nachricht zu löschen.
 
 
 

F re ie  und  Hanses tad t  Hamburg
       B e z i r k s a m t  H a m b u r g - M i t t e
 

 




Von:
An:
Betreff: St. Georg 43  Stellungnahme der BWVI Referat WL2
Datum: Mittwoch, 23. Mai 2012 16:31:04

Nun auch mit richtigem Betreff;-)
 
Sehr geehrter 
 
ich melde hiermit Fehlanzeige.
 
Der Belang Landwirtschaft wird direkt nicht berührt. Auch indirekt im Rahmen der
naturschutzfachlichen Eingriffsregelung verursachte Beeinträchtigungen der Landwirtschaft
erscheinen unwahrscheinlich, da es sich um ein Verfahren nach §13a BauGB handelt. Wenn es
aber wider Erwarten und entgegen der Vorlage zu externen Ausgleichmaßnahmen kommen
sollte, bitte ich um eine möglichst frühzeitige Beteiligung. Gemäß § 15 Abs. 3 BNatSchG, der in
Hamburg direkt wirksam ist, ist bei Kompensationsmaßnahmen eine vertiefte Abwägung mit
dem Belang Landwirtschaft vorgeschrieben. Dies erfordert eine entsprechende Abstimmung mit
dem Referat Planung und Landentwicklung der BWVI.
 
Mit freundlichen Grüßen

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
Abteilung Agrarwirtschaft
Referat Planung und Landentwicklung

Alter Steinweg 4

20459 Hamburg 
Tel: 040 428 41
E-Fax: 040 4279 41
 
Bitte beachten Sie die neue e-Mail-Adresse

e-Mail @bwvi.hamburg.de

 











  
  

  Fre ie  und Hansestadt  Hamburg 
  Be hö rd e  f ü r  W i r t s c ha f t ,  V e rk e h r  u nd  I n no va t i o n  

 

Öffentliche Verkehrsmittel: U-Bahn U3 Rödingsmarkt S-Bahn S1/S2/S3 Stadthausbrücke Buslinien 35, 111 Axel-Springer-Platz 

0 
 
 
 
 
 

 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation  BWVI V  
 Postfach 11 21 09, 20421 Hamburg  Amt für Verkehr und Straßenwesen 

Infrastrukturentwicklung 
Bauleit- u. Landschaftsplanung, 
städtebauliche Wettbewerbe 
 

Bezirksamt Hamburg - Mitte 
Fachamt für Stadt - und  
Landschaftsplanung 
 
M/SL 2 
      
      
 

Nachrichtlich 
ohne Anlagen 
BIS VD  
BSU LP  
BSU LP   
M/MR 2 
 

Stadthausbrücke 8 
D - 20355 Hamburg 
Zimmer: C  
Telefon:  

de 

Ansprechpartner:   

Aktenzeichen (bei Antworten bitte angeben) 
V 311 / 612.614 – 1 St. Georg 43 

Hamburg, den 15.06.2012 

 
Bebauungsplan – Entwurf  St. Georg 43 – nördlich Steindamm 
Schreiben M/SL 2 vom 04.05.2012 mit Anlagen 
 
Anlagen: Stellungnahmen 
  - BIS/VD 52  vom 31.05.2012 
  - PK 11  vom 30.05.2012 
  - Vattenfall   vom 01.06.2012 
  - Hamburg Wasser G 12 vom 11.05.2012 
 
Zu dem o.g. Bebauungsplan-Entwurf nimmt das Amt für Verkehr und Straßenwesen wie folgt 
Stellung: 
Zu Pkt. 3.3 andere planerisch beachtliche Tatbestände 
Die von M/MR 31 am 08.05.2012 verschickte Planung „Umbau Lohmühlenpark“ ist weder un-
ter Pkt. 3.3 noch unter Pkt. 5.5 erwähnt. Dieser vorgesehene Umbau hat Auswirkungen (siehe 
auch Stellungnahme der BIS VD 52 und des PK 11) auf die Verkehrsführung in der Brenner-
straße und ggfs auch auf die Ausweisung der Straßenbegrenzungslinie. 
Zu Pkt. 3.4 Angaben zum Bestand 
Es ist zu erwähnen, dass in der Hauptverkehrsstraße Steindamm die Veloroute 7 verläuft. 
Zu Pkt. 5.5 Straßenverkehrsflächen 
Die heutige Situation zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs in der Brennerstraße ist eine 
aus dem Platzmangel heraus entstandenen Notlösung in der Einbahnstraße (Parken auf der 
Fahrbahn und Gehwegparken), die auch für den Fußgängerverkehr eher unbefriedigend ist. 
Durch die vorgesehene Nachverdichtung werden die vorhandenen Probleme vermutlich ver-
stärkt, da kein Lösungsansatz dem Begründungstext zu entnehmen ist. Für die Wohnnutzung 
sind 20% Besucherparkplätze und 20% Besucherfahrradplätze gem. PLAST im Straßenraum 
vorzuhalten. Bezüglich der besonderen Lagegunst zur ÖPNV-Anbindung, könnten die nach-
zuweisenden Kfz-Parkplatz- und/oder Stellplatzanzahl ggfs. reduziert werden. Im Bereich des 
besonderen Wohngebietes empfehlen wir die Anlage eines Park-/Baumstreifens einhergehend 
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mit der Reduzierung der Vorgartenfläche. Grundsätzlich ist unklar, um wie viel Wohneinheiten 
(WB und MK) es sich künftig handeln wird. Hier ist zumindest ein Schätzwert zu ermitteln und 
anzugeben.  
Des Weiteren sind bei der vorgesehenen Höhe der Geschossbauten (V-VI) ausreichend breite 
Gehwege > 2,50 m zu berücksichtigen, damit die Begegnungsmöglichkeit zweier Fußgänger 
(auch unter Beachtung der Benutzungspflicht bzw. -möglichkeit des Gehweges durch Rad fah-
rende Kinder bis zum abgeschlossenen 10. Lebensjahr) und die notwendigen Sicherheitsräu-
me ermöglicht werden können.  
Die verkehrliche Erschließung der Gebäude an der Steinstraße kann direkt an die Hauptver-
kehrsstraße nur über Gehwegüberfahrten mit der Einschränkung „rechtsrein-rechtsraus“ erfol-
gen bzw. teilweise sind Gehwegüberfahrten auszuschließen, da die Nähe zu Einmündungen 
verkehrliche Probleme herbei führen kann. Wie auch unter Pkt. 3.4 beschrieben, sind viele 
vorhandene Gebäude rückwärtig bzw. über die Nebenstraßen verkehrlich erschlossen und 
nicht direkt über den Steindamm. Dies gilt auch vermutlich auch für die Anlieferverkehr. Bei 
einer geänderten Nutzungsausweisung (mehr Wohnen) sollte Verbesserungsmöglichkeiten 
geprüft und ggfs. Optionen erarbeitet werden. 
Im Bereich der Einmündungen der Stiftstraße und der Lindenstraße an die Brennerstraße sind 
aufgrund der geringen Gehwegbreiten ausreichende Eckabschrägungen zu berücksichtigen. 
Die Ausweisung der Straßenverkehrsfläche der Danziger Straße analog dem B-Plan St. Georg 
19 ist nach Aufgabe des damaligen Bebauungskubatur zu überprüfen.  
Die Ausweisung des Gehrechts erfolgt neben einem Park der mit parallel verlaufenden Grün-
wegen durchzogen ist. Die Begründung für die Ausweisung des Gehrechtes unter Pkt. 5.3 auf 
Seite 13 ist nicht nachvollziehbar, da vermutlich die Hauseingänge zu den Gebäuden an der 
Brennerstraße und dem Steindamm liegen und somit keine fußläufige Erschließung über das 
Gehrrecht erfolgt.  
Die bei BWVI/V  eingegangenen Stellungnahmen der beteiligten Dienststellen und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange sind zur Information und Beachtung beigefügt. 
Ggfs. noch ausstehende Stellungnahmen werden nach deren Eintreffen weitergeleitet. 
 
 

 Gez. 
 

 
 
 



  
  

  Fre ie  und Hansestadt  Hamburg 
  Be hö rd e  f ü r  S t ad t en t w i c k l u ng  u nd  U m we l t  

 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind wir erreichbar: S 1 und S 3, Haltestelle Stadthausbrücke 
                                                                                                Buslinie 3 und 35, Haltestelle Axel Springer Platz 

 

Amt für Landes- und Landschaftsplanung 
Planungsreferat Bezirk Hamburg-Mitte, LP    

 

Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg 
Telefon 040 - 4 28 40 – ,  Zentrale – 0 
Telefax 040 - 4 28 40 –    

             
Ansprechpartnerin:  
Email: @bsu.hamburg.de 

 

Hamburg, den 20.06.12 
 

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt,  
Postfach 30 05 80, D - 20302 Hamburg  

 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Hamburg-Mitte 
Dezernat Wirtschaft, Bauen u. Umwelt 
Fachamt Stadt- u. Landschaftsplanung 
Bebauungsplanung – SL 2 
Postfach 102220 
 
20015 Hamburg 
 
 

Entwurf Bebauungsplan St. Georg 43 – nördlich Steindamm – 
Stellungnahme gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
Schreiben M/SL2 vom 04.05.2012 
 
 
Sehr geehrter Herr 
 
zum oben genannten Bebauungsplan-Entwurf nimmt LP nach Rücksprache mit dem Oberbaudi-
rektor wie folgt Stellung: 
 
Städtebau 
Die Grobabstimmung, die ÖPD und der Aufstellungsbeschluss zu einem ersten Planentwurf stammen 
aus dem Jahr 2006. 
Seitdem wurden entlang des Steindamms bzw. der Lübecker Straße eine Reihe von Hochbauten er-
richtet, deren Höhen eine Relevanz für die Sichtbarkeit von der Alster haben. 
 
Vor diesem Hintergrund halten wir es für dringend geboten, die Verteilung der Hochpunkte sowie ihre 
Höhen in dem gesamten Gebiet in Bezug zu den geplanten Hochpunkten im Bebauungsplangebiet 
St. Georg 43 zu überprüfen. Insbesondere muss sichergestellt werden, dass auf die geplante zweige-
schossige Erhöhung auf fünfzehn Geschosse am Steindamm 71 verzichtet wird, da durch die Aufsto-
ckung von der Alster aus gesehen das Stadtbild maßgeblich gestört wird. 
Auch für die geplante Bebauung im Eckbereich Steindamm / Lohmühlengrünzug sollte die Höhenfra-
ge erneut geklärt werden. 
 
Die geplante Geschosszahl von VI entlang der Brennerstraße wird für zu hoch gehalten, da die Ge-
bäudehöhen an der gegenüberliegenden Straßenseite eine andere Maßstäblichkeit aufweisen als 
jene entlang des Steindamms (südliche Straßenseite). Vermutlich muss in der Brennerstraße die Ge-
schosszahl von VI auf V reduziert werden oder die Gebäudehöhe entsprechend verringert werden. 
 
Die Baugrenze an der Brennerstraße zwischen Stiftstraße und Lohmühlengrünzug springt um einige 
Meter von der Straßenbegrenzungslinie zurück (im Gegensatz zu den Ausweisungen in den anderen 
Baublöcken), so dass auch Bestandsgebäude tlw. außerhalb des bebaubaren Bereichs liegen.  
Wir sprechen uns für eine Verschiebung der Baugrenze auf die Straßenbegrenzungslinie aus. Bei 
einer Reduzierung der Gebäudehöhe (siehe oben) wird auch das Problem der Verschattung verrin-
gert. Außerdem würde die Fläche für den ruhigeren Blockinnenbereich vergrößert werden. 
(Im Übrigen fehlt im Text die Begründung für die Verschiebung.) 
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Auffällig ist die Lücke in der Brennerstraße mit der Garagenausweisung (I). Die Begründung, dadurch 
eine ausreichende Belichtung für die gegenüberliegende Wohnbebauung zu erhalten, sollte durch 
andere schlüssige Argumente ergänzt werden, da das Thema der Belichtung nicht nur an dieser Stel-
le im Plangebiet relevant ist. 
Wir halten eine Blockrandöffnung nicht für sinnvoll und schließen uns der Argumentation von WSB 
vom 18.06.12 an, wonach anstelle einer eingeschossigen Garagenausweisung auch eine (Wohn-
)Bebauung mit einer reduzierten Geschossigkeit von III-IV ausgewiesen werden könnte, um die 
Verschattungsproblematik gering zu halten. 
 
Verkehrslärm 
In Hinblick auf die noch ausstehende lärmtechnische Begutachtung - insbesondere der Belastungen, 
die sich vom Steindamm ergeben - erscheint es geboten zu sein, zu prüfen, ob und wenn ja unter 
welchen Bedingungen Wohnungen in den Kerngebieten entlang des Steindamms zugelassen werden 
können. Aufgrund der Daten der Strategischen Lärmkartierung sind Lärmpegel im gesundheitsge-
fährdenden Bereich (größer 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts) nicht auszuschließen. 
 
„Fremdkörperfestsetzung“ in § 2 Nr. 6 der VO 
Durch § 2 Nr. 6 der VO soll der KFZ-Werkstattbetrieb einen erweiterten Bestandsschutz erhalten. Die 
Begründung enthält allerdings recht wenige Angaben zur Erläuterung der Festsetzung. LP12 regt 
daher an, in Anlehnung an die Vorgehensweise im B-Plan St. Georg 35 eine Bestandsaufnahme der 
Emissionen und Immissionen in der Nachbarschaft vorzunehmen, die besonderen Gründe für den 
gewünschten Verbleib des Betriebes dazulegen und notwendige Emissionsminderungsmaßnahmen 
zu skizzieren.  
 
Luftschadstoffe 
In Ziffer 3.3.4 der Begründung ist ausgeführt, dass mehrere Aspekte darauf hindeuten, dass Immissi-
onsgrenzwerte entlang des Steindamms überschritten werden könnten. LP12 teilt diese Einschät-
zung. 
Allerdings kann d.E. nicht gänzlich darauf verwiesen werden, dass die Luftreinhalteplanung die Prob-
lemlage löst. LP12 empfiehlt auf Basis einer Luftschadstoffuntersuchung zu prüfen, ob Wohnungen 
im Kerngebiet entlang des Steindamms zugelassen werden können und wenn ja, ob dies über alle 
Geschosse möglich ist. Erfahrungsgemäß kommt es nur in den unteren Geschossen zur Grenzwert-
überschreitungen, sodass eine geschossweise Gliederung vorgenommen werden könnte. Des Weite-
ren sollte geprüft werden, ob für gewerbliche Nutzungen im Kerngebiet Festsetzungen zur Belüftung 
der Aufenthaltsräume getroffen werden müssen. 
 
Besonnung und Belichtung – Abstandsflächenunterschreitung / GFZ-Wert-Überschreitung 
Sobald ein Bebauungsplan Festsetzungen vorsieht, die zu Unterschreitungen der bauordnungsrecht-
lichen Abstandsflächen und/oder zu Überschreitungen der GFZ-Obergrenzen des § 17 Abs. 1 
BauNVO führen, ist der Nachweis der ausreichenden Belichtung zu führen.  
Eher allgemeine Ausführungen in der Begründung, die darauf abzielen, dass Überschreitungen im 
innerstädtischen Bereich vor dem Hintergrund einer wachsenden Stadt unabdingbar sind, reichen für 
eine sachgerechte Abwägung nicht aus. Im Ergebnis ist eine einzelfallbezogene und sachliche Be-
gründung zu erstellen, inwiefern die Belichtungsverhältnisse trotz Abstandsflächenunterschreitung 
noch den Mindestanforderungen genügt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 



Von: Bauleitplanung-I
An: Stadt- und Landschaftsplanung (Hamburg-Mitte); 
Betreff: AW: Einladung zur Beteiligung: StGeorg43 - Nördlich Steindamm
Datum: Freitag, 15. November 2019 15:00:28

Sehr geehrter Herr ,
sehr geehrte Damen und Herren,

zum o.g. Verfahren nehmen wir wie folgt Stellung:
Mit dem Bebauungsplan muss die Entwässerung des Plangebietes nach den Anforderungen und Zielsetzungen
der HBauO, des HmbAbwG, des WHG und des HWaG dauerhaft sichergestellt werden.
Das Plangebiet ist bereits vollständig mit Mischwassersielen erschlossen, über die zukünftig nur eine zeitlich
verzögerte Ableitung des Niederschlagswassers erfolgen darf. Für den Bereich der geplanten Wohnbebauung
und Gebäudeaufstockung (Brennerstr./Stiftstr.) ist ein Entwässerungskonzept unter Berücksichtigung der
zulässigen Einleitmengen für Niederschlagswasser zu erstellen. Entsprechend der durch HamburgWasser
vorzugebenden Einleitmenge für Niederschlagswasser sind ausreichende Rückhalteeinrichtungen und eine
Überflutungsvorsorge gem. DIN 1986-100:2016-12 entsprechend der Zielsetzung der RISA von vornherein
vorzusehen. Aufgrund der weitgehenden Versiegelung und nahezu vollständigen Überbauung der Flurstücke
besteht innerhalb des Plangebiets unzureichend Freiraum für einen schadlosen Rückhalt etwaiger
Überflutungsvolumina, sodass im Sinne einer maximalen BGF Rückhalteräume auf den Dachflächen in
Verbindung mit der vorgesehenen Dachbegrünung realisiert werden sollten. Eine entsprechende Festsetzung in
§2 der Verordnung wäre vor diesem Hintergrund zu begründen und überaus sinnhaft.
Bei Starkregen und einer Überlastung der privaten und öffentlichen Entwässerungssysteme ist mit einem
oberflächlichen Abfluss in Richtung Stiftstr. und Danzigerstr. und einer Fortsetzung des Notwasserwegs über
die Schmilinskystr. zu rechnen. Der aufgezeigte Notwasserweg ist damit ein wesentlicher Bestandteil der
Starkregenvorsorge für das Plangebiet. Um darüber im Starkregenfall eine schadlose Ableitung der
Überflutungsvolumina bis in die Außenalster gewährleisten zu können, müssen die Straßenprofile einen Einstau
ermöglichen und die angrenzende Bebauung einen entsprechenden Objektschutz aufweisen. Der Notwasserweg
ist daher hinsichtlich seiner Eignung zu prüfen und die Anlieger sind über das erhöhte Risikos eines Rückstaus
aus den öffentlichen Abwasseranlagen zu informieren. Der Objektschutz für Bestands und Neubauten entlang
des Notwasserweges ist mit einer erhöhten Rückstauebene, die mindestens dem Niveau des Bürgersteigs
entsprechen muss zu planen. 
Zur Abstimmung der grundlegenden Entwässerungsplanung und Beratung hinsichtlich der Nachweisführung
möchten wir den Vorhabenträger auf unsere Veröffentlichungen (www.hamburg.de/regenwasserableitung)
hinweisen und gerne auch einen persönlichen Termin anbieten. 
Nach abschließender Prüfung des Entwässerungskonzepts ist dessen Umsetzung ebenfalls mit dem
Vorhabenträger vertraglich zu sichern.

Mit freundlichen Grüßen

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Umwelt und Energie
Amt für Wasser, Abwasser und Geologie
Abteilung Abwasserwirtschaft –W2-
Grundstücksentwässerung, Indirekteinleiter
Genehmigungen

Neuenfelder Straße 19, Gebäudeteil F. EG. 
21109 Hamburg
   Tel.: 040 - 428 40 
T    Fax: 040 - 427 310 

bue.hamburg.de
Informationen zum Thema Abwasser finden Sie unter:
http://www.hamburg.de/abwasser/
 Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe ob diese Mail ausgedruckt werden muss.

mailto:bauleitplanung-i@bukea.hamburg.de
mailto:stadtplanung@hamburg-mitte.hamburg.de
http://www.hamburg.de/abwasser/


Von:
An:
Cc:
Betreff: WG: Nachtrag BUE / N 1 zum AK 1 St. Georg 43, hier: Freihalten des Lohmühlenparks von Unter-/

Überbauung / Vertrag für Hamburgs Stadtgrün
Datum: Mittwoch, 18. Dezember 2019 17:13:54

Lieber 
 
wie  bereits mit Herrn  telefonisch besprochen hat, hatte N 1
am AK I nicht teilgenommen und wurde von M/MR über den Stand der derzeitigen
Planung informiert. BUE/N 1 kann dem B-Planentwurf  St. Georg 34 aus Sicht der
übergeordneten Stadtgrün- und Landschaftsplanung in  der vorliegenden Form nach AK I
nicht zugstimmen. Die Planung im Bereich Steindamm/ Ecke Lohmühlenpark muss
überarbeitet werden.   
 
Grund dafür ist zum einen die Planung des Alster-Bille-Elbe-Grünzugs, dessen 1. Abschnitt
der Lohmühlenpark ist. Seit Ende 2017 Jahren liegt der Konzeptplan Alster-Bille-Elbe
Grünzug vor und ist die Grundlage für die weitere Planung für den übergeordneten
Grünzug, um ihn durchgängig, größer und erlebbarer zu gestalten. Die im B-Planentwurf
dargestellte Unterbauung mit einer Tiefgarage, der privaten Zuwegung zu dem Wohnhaus
sowie ggfs. Herrichtung von Teilen als Feuerwehrzufahrt widersprechen dieser Zielsetzung-
insgesamt ist hierfür die Inanspruchnahme eines 7 m  breiten Streifen der vorhandenen
Parkanlage vor den geplanten Gebäuden vorgesehen, die entsprechend dem vorliegenden
B-Planentwurf als Private Grünfläche ausgewiesen werden soll.
Zum anderen ist mit dem Vertrag für HH-Stadtgrün (Dr. 21/16980) der Schutz und Erhalt
von Grünflächen besonders innerhalb des 2. Grünen Rings bestärkt worden und mit der
Ausweisung im B-Planentwurf nicht kompatibel. Der Lohmühlenpark muss hier in seinem
gesamten Breite als öffentliche Parkanlage nutzbar bleiben und darf nicht als private
Grünfläche über/unterbaut bzw. genutzt werden.
 
Wir bitten um ein zeitnahes Nachgespräch in ihrem Hause Anfang Januar 2020, um dieses
Problem mit uns und ihren Kollegen von MR zu lösen.
 
Beste Grüße,
 

Behörde für Umwelt und Energie (BUE) der Freien und Hansestadt Hamburg
Amt für Naturschutz, Grünplanung und Bodenschutz
Abeilung Landschaftsplanung + Stadtgrün
Referat Landschaftsprogramm und Landschaftsplanung (N12)
Neuenfelder Straße 19, 211109 Hamburg

 
 



Von:
An:
Cc:
Betreff: WG: Einladung zur Beteiligung: StGeorg43 - Nördlich Steindamm
Datum: Dienstag, 26. November 2019 15:14:01

Sehr geehrter Herr  sehr geehrter Herr 

wie im Arbeitskreis I verabredet, übersende ich Ihnen anliegend meine und Herrn 
Anmerkungen zu den immissionsschutzrechtlichen Belangen im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens St. Georg 43:  

1. Verkehrslärm (Ziffer 6.5)
Die in der überarbeiteten Fassung der VO enthaltenen Festsetzungen zum Schutz vor
Verkehrslärm Nr. 18 und Nr. 19 sollten entsprechend der Ergebnisse der lärmtechnischen
Untersuchung (Oktober 2018) konkretisiert bzw. angepasst werden. Demnach ist bei den
straßenzugewandten Gebäudeseiten im Bereich des Steindamms, in der Lindenstraße, in der
Danziger Straße sowie im südlichen Teil der Stiftstraße mit Verkehrslärmbelastungen oberhalb
von 60 dB(A) in der Nacht und 70 dB(A) am Tag zu rechnen. Vor diesem Hintergrund wird
empfohlen, die Festsetzung Nr. 18 der Bebauungsplanverordnung in folgender Weise
anzupassen:

„An Gebäudeseiten bei denen Beurteilungspegel von 60 dB(A) in der Nacht erreicht bzw.
überschritten werden, sind Schlafräume zur lärmabgewandten Gebäudeseite zu orientieren.
Wohn-Schlafräume in Ein-Zimmerwohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu
beurteilen. Wird an Gebäudeseiten ein Pegel von 70 dB(A) am Tag erreicht oder überschritten,
sind an den Fenstern der zu dieser Gebäudeseite orientierten Räume bauliche
Schallschutzmaßnahmen in Form von verglasten Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien,
Wintergärten) oder vergleichbare Maßnahmen vorzunehmen.“

Darüber hinaus wird angeregt, die in der Festsetzung Nr. 19 vorgesehenen Maßnahmen zum
Schutz von Außenwohnbereichen auch auf den Bereich des MU 2 auszuweiten. Dies begründet
sich im Wesentlichen damit, dass die straßenzugewandten Gebäudeseiten in der Stiftstraße auf
Höhe des MU 2 nach den Ergebnissen der lärmtechnischen Untersuchung verkehrslärmbedingte
Beurteilungspegel von über 65 dB(A) aufweisen.

2. Luftschadstoffe (Ziffer 6.7)
Nach den Ergebnissen des Luftschadstoffgutachtens ist damit zu rechnen, dass es aufgrund der
geänderten Gebäudekonfiguration in Folge der Planung an den Gebäudefassaden im
nordwestlichen Bereich des Steindamms zu einer maximalen Stickstoffdioxidkonzentration von
39 μg/m³ kommt. Damit wird der Grenzwert von 40  μg/m³, welcher zum Schutz der
menschlichen Gesundheit einzuhalten ist, lediglich um 1  μg/m³ unterschritten. Vor diesem
Hintergrund und der Tatsache, dass die Ermittlung der verkehrsbedingten Emissionen für das
Jahr 2020 auf Basis einer veralteten Version des Handbuchs für Emissionsfaktoren erfolgt ist (seit
August 2019 gilt die HBEFA Version 4.1), wird empfohlen, eine Aktualisierung des
Luftschadstoffgutachtens vorzunehmen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!



Mit freundlichen Grüßen

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung
Referat Verfahrensmanagement und Grundsatz der Bauleitplanung
BSW / LP 13, Raum 
Tel.: 040 428 40

@bsw.hamburg.de







Von:

Betreff: B-Planentwurf St. Georg 43: Regelungen zu den Dachterrassen in der Festsetzung nach § 2 Nummer 25 der
VO

Datum: Donnerstag, 21. Januar 2021 13:53:01

Hallo Herr
 
in Teilen des künftigen B-Plangebiets St. Georg 43 gilt die Soziale Erhaltungsverordnung St. Georg
vom 06.02.2012 (HmbGVBl. S. 39). Wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht täuscht, dann wird
innerhalb des Erhaltungsbereichs immer wieder die Errichtung von Dachterrassen gewünscht.
Dachterrassen sind jedoch dazu geeignet, den gebietstypischen Ausstattungsstandard nach oben
zu heben und damit einer Verdrängung der ortsansässigen Bevölkerung Vorschub zu leisten.
 
Im Rahmen der Prüfung vor Auslegung ist mir daher die Festsetzung nach § 2 Nummer 25 der
Verordnung über den Bebauungsplan St. Georg 43 aufgefallen. Dort wird die u.a. die
Grundfläche von Dachterrassen auf höchstens 30 v.H. begrenzt.
 
Meine Frage:
Können Dachterrassen im Hinblick auf die Dachbegrünungen als unzulässig festgesetzt werden?
 
„Die Dächer von Gebäuden bis 38 m über NHN Gebäudehöhe und bis zu einer Dachneigung von
20 Grad sind mit einem mindestens 12 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen
und flächendeckend zu begrünen. Dächer von Gebäuden unter 25 m über NHN Gebäudehöhe und
einer Dachneigung von bis zu 20 Grad sowie Dächer von oberirdischen Garagen sind mit einem
mindestens 25 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begrünen.
Ausgenommen von den festgesetzten Dachbegrünungen sind Flächen, die als Dachterrassen, der
Belichtung, der Be- und Entlüftung oder der Aufnahme von technischen Anlagen - mit Ausnahme
von Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie - dienen. Es sind jedoch mindestens 30 vom
Hundert, bezogen auf die jeweilige Gebäudegrundfläche, zu begrünen. Dachterrassen sind auf
höchstens bis zu 30 v.H. der Dachflächen unzulässig.“
 
 
Mit freundlichen Grüßen

 
Tel.:  +49 40 428 54 - 
Fax:  +49 40 427 90 - 
 
Unsere Datenschutzerklärung sowie die allgemeinen Informationen nach
den Art. 12-14 der Datenschutzgrundverordnung finden Sie hier.
 
 

https://www.hamburg.de/mitte/datenschutzerklaerungen/


Von:
An:
Cc:
Betreff: Bebauungsplan-Entwurf St. Georg 43 TöB-Beteiligung, Verschickung zur Kenntnisnahme - AW LP21
Datum: Montag, 25. Januar 2021 10:57:41
Anlagen: image001.png

WG Einladung zur Beteiligung StGeorg43 - Nördlich Steindamm.msg

Sehr geehrter Herr 
 
vielen Dank für die Bereitstellung der B-Plan Unterlagen zur Kenntnisnahme. Wir (BSW/LP )
haben nach kurzer Durchsicht der Unterlagen noch folgende Anmerkungen:
 
Verordnung § 2 Nr. 18
Die Festsetzung zum Schutz vor Verkehrslärm sollte unter Berücksichtigung unserer
Stellungnahme vom 26.11.2019 (per E-Mail von  an Sie) angepasst werden. In die
Festsetzung sollte noch folgender Satz hinzugefügt werden: „Wird an Gebäudeseiten ein Pegel
von 70 dB(A) am Tag erreicht oder überschritten, sind an den Fenstern der zu dieser Gebäudeseite
orientierten Räume bauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von verglasten Vorbauten (zum
Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) oder vergleichbare Maßnahmen vorzunehmen.“
 
Verordnung § 2 Nr. 19
Ebenfalls unserer Stellungnahme vom 26.11.2019 folgend ist der Hinweis zur Festsetzung zum
Schutz der Außenwohnbereiche zu ergänzen. Die Maßnahmen sind auch auf den Bereich des
Urbanen Gebietes mit der Ordnungsnummer „2“ auszuweiten, da die straßenzugewandten
Gebäudeseiten in der Stiftstraße in diesem Bereich nach den Ergebnissen der lärmtechnischen
Untersuchung verkehrslärmbedingte Beurteilungspegel von über 65 dB(A) aufweisen.
 
Luftschadstoffe
Darüber hinaus haben wir in unserer Stellungnahme noch eine Empfehlung zu den
Luftschadstoffen gegeben. Leider wird aus dem Protokoll zur AK I-Sitzung vom 25.11.2019 nicht
weiter ersichtlich, ob dieser Empfehlung gefolgt wird oder nicht. Unter Punkt 6 des Protokolls
wird dies nicht abschließend erläutert. Wir bitten eine eventuelle Aktualisierung des
Luftschadstoffgutachtens zu prüfen und ggf. vorzunehmen.
 
Zur besseren Einordnung der Hinweise haben wir Ihnen noch unsere damalige Stellungnahme als
E-Mail-Anhang beigefügt.
 
Bei Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
 

 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung
Referat LP  - Verfahrensmanagement und Grundsatz der Bauleitplanung
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg
Telefon: +49 40 
E-
www.hamburg.de/bsw



WG: Einladung zur Beteiligung: StGeorg43 - Nördlich Steindamm

		From

		Meuthen, Carla

		To

		Heilmann, Philipp; Humburg, Karl Heinz

		Cc

		Mundt, Stefan

		Recipients

		Philipp.Heilmann@hamburg-mitte.hamburg.de; KarlHeinz.Humburg@hamburg-mitte.hamburg.de; stefan.mundt@bsw.hamburg.de



Sehr geehrter Herr Humburg, sehr geehrter Herr Heilmann,





 





wie im Arbeitskreis I verabredet, übersende ich Ihnen anliegend meine und Herrn Mundts Anmerkungen zu den immissionsschutzrechtlichen Belangen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens St. Georg 43:  





 





1.       Verkehrslärm (Ziffer 6.5)





Die in der überarbeiteten Fassung der VO enthaltenen Festsetzungen zum Schutz vor Verkehrslärm Nr. 18 und Nr. 19 sollten entsprechend der Ergebnisse der lärmtechnischen Untersuchung (Oktober 2018) konkretisiert bzw. angepasst werden. Demnach ist bei den straßenzugewandten Gebäudeseiten im Bereich des Steindamms, in der Lindenstraße, in der Danziger Straße sowie im südlichen Teil der Stiftstraße mit Verkehrslärmbelastungen oberhalb von 60 dB(A) in der Nacht und 70 dB(A) am Tag zu rechnen. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, die Festsetzung Nr. 18 der Bebauungsplanverordnung in folgender Weise anzupassen: 





 





„An Gebäudeseiten bei denen Beurteilungspegel von 60 dB(A) in der Nacht erreicht bzw. überschritten werden, sind Schlafräume zur lärmabgewandten Gebäudeseite zu orientieren. Wohn-Schlafräume in Ein-Zimmerwohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen. Wird an Gebäudeseiten ein Pegel von 70 dB(A) am Tag erreicht oder überschritten, sind an den Fenstern der zu dieser Gebäudeseite orientierten Räume bauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von verglasten Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) oder vergleichbare Maßnahmen vorzunehmen.“





 





Darüber hinaus wird angeregt, die in der Festsetzung Nr. 19 vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz von Außenwohnbereichen auch auf den Bereich des MU 2 auszuweiten. Dies begründet sich im Wesentlichen damit, dass die straßenzugewandten Gebäudeseiten in der Stiftstraße auf Höhe des MU 2 nach den Ergebnissen der lärmtechnischen Untersuchung verkehrslärmbedingte Beurteilungspegel von über 65 dB(A) aufweisen. 





 





2.       Luftschadstoffe (Ziffer 6.7)





Nach den Ergebnissen des Luftschadstoffgutachtens ist damit zu rechnen, dass es aufgrund der geänderten Gebäudekonfiguration in Folge der Planung an den Gebäudefassaden im nordwestlichen Bereich des Steindamms zu einer maximalen Stickstoffdioxidkonzentration von 39 μg/m³ kommt. Damit wird der Grenzwert von 40  μg/m³, welcher zum Schutz der menschlichen Gesundheit einzuhalten ist, lediglich um 1  μg/m³ unterschritten. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass die Ermittlung der verkehrsbedingten Emissionen für das Jahr 2020 auf Basis einer veralteten Version des Handbuchs für Emissionsfaktoren erfolgt ist (seit August 2019 gilt die HBEFA Version 4.1), wird empfohlen, eine Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens vorzunehmen. 





 





Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!





 





Mit freundlichen Grüßen





Carla Meuthen





 





Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen





Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung





Referat Verfahrensmanagement und Grundsatz der Bauleitplanung





BSW / LP 13, Raum D.04.258





Tel.: 040 428 40 8063





carla.meuthen@bsw.hamburg.de 





 





-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Stadt- und Landschaftsplanung (Hamburg-Mitte) 
Gesendet: Montag, 11. November 2019 15:09
An: leitungsauskunft@50hertz.com; bau@akn.de; AGNaturschutz@web.de; Bodendenkmalpflege <bodendenkmalpflege@amh.de>; B-Planverfahren Kita <bplanverfahrenkita@basfi.hamburg.de>; Bebauungsplanung (SFA) <bebauungsplanung@zkf.hamburg.de>; DA Bauleitplanung <dabauleitplanung@bkm.hamburg.de>; Schwarzkopf, Christoph <christoph.schwarzkopf@bkm.hamburg.de>; WBZ (Hamburg-Mitte) <wbz@hamburg-mitte.hamburg.de>; Dezernat 4 (Hamburg-Mitte) <Dezernat4@hamburg-mitte.hamburg.de>; Gesundheit (Hamburg-Mitte) <gesundheitsamtmitte@hamburg-mitte.hamburg.de>; Ellerbrock, Ilona <ilona.ellerbrock@hamburg-mitte.hamburg.de>; joerg.hannemann@hamburg-mitte.de; Grundsicherung und Soziales (Hamburg-Mitte) <sozialamt-hamburg-mitte@hamburg-mitte.hamburg.de>; Kloszowski, Martin <martin.kloszowski@hamburg-mitte.hamburg.de>; Bauleitplanung (Bezirklicher Sportstättenbau) <bauleitplanung@hamburg-mitte.hamburg.de>; MRG <mrg@hamburg-mitte.hamburg.de>; Management des öffentlichen Raumes (Hamburg-Mitte) <mr@hamburg-mitte.hamburg.de>; Ries, Arne <arne.ries@hamburg-mitte.hamburg.de>; Hauff, Friedo <Friedo.Hauff@hamburg-mitte.hamburg.de>; Brandenburg, Kerstin <kerstin.brandenburg@hamburg-mitte.hamburg.de>; Nelkner, Gordon <gordon.nelkner@hamburg-mitte.hamburg.de>; Rechtsamt (Hamburg-Mitte) <rechtsamt@hamburg-mitte.hamburg.de>; Classen, Mirja <mirja.classen@hamburg-mitte.hamburg.de>; Kolberg, Jan Hendrik Dr. <janhendrik.kolberg@hamburg-mitte.hamburg.de>; Umweltschutz Mitte <umweltschutzmitte@hamburg-mitte.hamburg.de>; Maas, Kirsten <kirsten.maas@hamburg-mitte.hamburg.de>; Wirtschaftsförderung (Hamburg-Mitte) <wirtschaftsfoerderung@hamburg-mitte.hamburg.de>; Sozialraummanagement (Hamburg-Mitte) <sozialraummanagement@hamburg-mitte.hamburg.de>; Kümeke, Silke <silke.kuemeke@hamburg-mitte.hamburg.de>; Lill, Petra <petra.lill@hamburg-mitte.hamburg.de>; Hase, Matthias <matthias.hase@hamburg-mitte.hamburg.de>; Mentz, Michael <michael.mentz@hamburg-mitte.hamburg.de>; Frels, Claudia Dr. <claudia.frels@hu.hamburg.de>; Rehfeld, Thorsten <thorsten.rehfeld@bis.hamburg.de>; Horwege, Thomas <thomas.horwege@bis.hamburg.de>; F02 Geschäftszimmer Einsatzabteilung <f02@feuerwehr.hamburg.de>; GEKV <gekv@feuerwehr.hamburg.de>; POL-kriminalberatung <kriminalberatung@polizei.hamburg.de>; POL-vd52 <vd52@polizei.hamburg.de>; Heitmann, Jörg <joerg.heitmann@polizei.hamburg.de>; Schäfer, Stefan <stefan.schaefer@polizei.hamburg.de>; Bauleitplanung-LP <bauleitplanung-lp@bsw.hamburg.de>; Bauleitplanung-Rechtsamt <bauleitplanung-rechtsamt@bsw.hamburg.de>; Bauleitplanung-WSB <bauleitplanung-wsb@bsw.hamburg.de>; Bauleitplanung-WoK <bauleitplanung-wok@bsw.hamburg.de>; Bauleitplanung-NGE1 <bauleitplanung-nge1@bue.hamburg.de>; Bauleitplanung-NGE2 <bauleitplanung-nge2@bue.hamburg.de>; Bauleitplanung-I <bauleitplanung-i@bue.hamburg.de>; Frank, Cornelia <cornelia.frank@bue.hamburg.de>; Kreil, Florian <florian.kreil@bue.hamburg.de>; Bauleitplanung-NGE3 <bauleitplanung-nge3@bue.hamburg.de>; Bauleitplanung-U2 <bauleitplanung-u2@bue.hamburg.de>; Bauleitplanung-W1 <bauleitplanung-w1@bue.hamburg.de>; mail@bund-hamburg.de; anett.fabry@bundesimmobilien.de; Goettert, Olaf <olaf.goettert@bba.hamburg.de>; 226.Postfach@BNetzA.de; BAIUDBwInfraI3Toeb@Bundeswehr.org; Bauleitplanung-VE3 (BWVI) <bauleitplanung-ve3@bwvi.hamburg.de>; Carlsson, Sissa <sissa.carlsson@bwvi.hamburg.de>; Martinen, Jens-Ragnar Dr. <jens-ragnar.martinen@bwvi.hamburg.de>; EF2-Bauleitplanung <ef2-bauleitplanung@bwvi.hamburg.de>; Bauleitplanung-Agrarwirtschaft <bauleitplanung-agrarwirtschaft@bwvi.hamburg.de>; CSG_PM_DPI_NORD_TEAM_PMC@dpdhl.com; db.dbimm.nl.hmb.postfach@deutschebahn.com; hamburg.trassenmanagement@telekom.de; pb24.ha@dwd.de; sb1-hmb-swn@eba.bund.de; leiter-abteilung-bau@erzbistum-hamburg.de; bauwerk@kirchenkreis-hhsh.de; marianne.holz@kirchenkreis-hhsh.de; bauleitplanung-online@foerdernundwohnen.de; TOEB <toeb@sbh.hamburg.de>; FB Anliegerbeiträge <Anliegerbeitraege@fb.hamburg.de>; asset-management@gasnetz-hamburg.de; leitungsauskunft@hamburgenergie.de; bauleitplanung-online@hamburgwasser.de; Andreas.Strotkamp@hochbahn.de; busplanung@hochbahn.de; Christoph.Hauttmann@hochbahn.de; Silke.Meyer@hochbahn.de; Stephan.Schanzenbach@Hochbahn.de; sebastian.krause@hochbahn.de; olaf.klippe@hochbahn.de; planung@hvv.de; Bauleitplanung@hk24.de; BauLeitplan@hwk-hamburg.de; Bauleitplanung@hansewerk-natur.com; SOV-Schulimmobilien <sov-schulimmobilien@hgv.hamburg.de>; a.harriefeld@kirche-hamburg-ost.de; Planungsbegleitung (LIG) <planungsbegleitung@lig.hamburg.de>; liegenschaften@ndr.de; s.wuelfken@ndr.de; sbhh-angebotsplanung@deutschebahn.com; BauleitplanungOnlineSKPL <bauleitplanungonlineskpl@sk.hamburg.de>; bauleitplanung@srhh.de; bebauungsplan.strom@stromnetz-hamburg.de; Telefonischer HamburgService, Info <info@service.hamburg.de>; bebauungsplan-online@vattenfall.de; wiebke.blume@vattenfall.de; Planung@vhhbus.de
Cc: Stadt- und Landschaftsplanung (Hamburg-Mitte) <stadtplanung@hamburg-mitte.hamburg.de>; Heilmann, Philipp <Philipp.Heilmann@hamburg-mitte.hamburg.de>
Betreff: Einladung zur Beteiligung: StGeorg43 - Nördlich Steindamm





 





Bezirksamt Hamburg-Mitte





Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung                                            Hamburg, 11. November 2019





 





Bebauungsplan-Entwurf St. Georg 43





TÖB-Beteiligung, Einladung zum AKI





 





Sehr geehrte Damen,





sehr geehrte Herren,





 





das Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, bittet zu einer Besprechung zum o.g. Verfahren





 





am Montag, den 25. November 2019 um 13:30 Uhr in der Caffamacherreihe 1-3, Raum „Wilhelmsburg“  A11-003 (11. OG, Flur A)





 





Es wird gebeten, nur einen entscheidungsbefugten Vertreter zu entsenden.





 





In diesem Zusammenhang sei auf den Beschluss der Senatskommission für Stadtentwicklung und Wohnen verwiesen: Demnach müssen alle betroffenen Dienststellen mit konkreten oder konflikthaften Belangen, die Auswirkungen auf die Planungen haben, an den Arbeitskreisen teilnehmen und eine bzw. einen entscheidungsbefugten Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter entsenden (siehe auch Fachanweisung Bauleitplanung). Bei geringfügiger Betroffenheit einzelner Dienststellen können für das Verfahren unkritische Stellungnahmen und Anmerkungen auch schriftlich (per E-Mail) vor dem Arbeitskreis abgegeben werden (vgl. Senko-Drucksache Nr. 160928/8 vom 28.09.16).





 





Das Arbeitskreispapier zum Arbeitskreis I, eine aktualisierte Fassung von Planzeichnung und Verordnung sowie inzwischen vorliegenden Gutachten (Schalltechnische Untersuchung und Luftschadstoff Untersuchung) sind im Bereich Planunterlagen im Online-Dienst Bauleitplanung bereitgestellt. Die Begründung wird Ihnen zur Kenntnisnahmeverschickung zur Verfügung gestellt. Aktuell wird zudem das Verschattungsgutachten erstellt: Die Ergebnisse sollen im AK I vorgestellt werden.





 





Sie finden den Zugang zu Bauleitplanung online und weiterführende Unterlagen zum Verfahren unter folgendem Link und dem Stichwort "Bauleitplanung": 





 





Für Behörden und interne TöB der FHH: 





https://gateway.stadt.hamburg.de/





 





Für sonstige Träger öffentlicher Belange bzw. sonstige Organisationen („Firmenkunden“):





http://www.gateway.hamburg.de/





 





HINWEIS





 





Gegenüber dem Stand der Stellungnahmeverschickung haben sich folgende Änderungen in der Planzeichnung ergeben:





 





•             Die Zahl der Vollgeschosse wurde (mit Ausnahme des MK 2) für alle Baufelder durch die Angabe der maximal zulässigen Gebäudehöhe ersetzt.





•             Die max. Gebäudehöhe im MU und im WB entlang der Brennerstraße wurde zum Teil um 1 m erhöht.





•             Zu beiden Seiten der Stiftstraße wurde mit Ausnahme der Eckbebauung die max. Gebäudehöhe auf Grund des sehr engen Straßenquerschnitts reduziert.





•             Auf Grund von Abstandsflächenüberschreitungen wurden für die betroffenen Baufelder Baukörperfestsetzungen getroffen und an einigen Stellen entlang der Brennerstraße sowie für den gesamten Bereich der Stiftstraße die Baugrenzen durch Baulinien ersetzt.





•             Die Ausrichtung des Baufelds am Lohmühlengrünzug wurde leicht verändert. Im Eckbereich Lohmühlengrünzug / Steindamm wurde das Baufenster dem Bestandsgebäude angepasst um eine Aufstockung des Bestandsgebäudes zu ermöglichen. Hierdurch wird eine geringfügige Anpassung der Planungen zum Umbau des Lohmühlenparks erforderlich. Betroffen hiervon ist in Teilen die Wegeführung und die geplante Begrenzungsmauer.





•             Die max. Gebäudehöhe für das Baufeld am Lohmühlengrünzug wurde angepasst. Lediglich im Eckbereich zum Steindamm wird durch die Aufstockung des Bestandsgebäudes eine leichte Ecküberhöhung ermöglicht.





•             Das Baufeld im Bereich der Grundstücke Steindamm 101 und 103 wurde auf nun 





17 m Bautiefe erweitert. 





•             Die östliche Hälfte des Baublocks zwischen Lindenstraße und Stiftstraße wird als MU ausgewiesen.





•             Entlang der Brennerstraße wird der Baublock zwischen Lindenstraße und Stiftstraße durch eine straßenbegleitende Bebauung geschlossen.





 





Bei inhaltlichen Fragen zum Planverfahren wenden Sie sich bitte an das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung im Bezirksamt Hamburg-Mitte.





 





Bei Fragen zur Bedienung des Online-Dienstes Bauleitplanung, die auch nach Rücksprache mit Ihrem jeweiligen TöB-Koordinator nicht beantwortet werden können, wenden sich externe Organisationen („Firmenkunden") bitte an den Telefonischen Hamburg Service (Tel.: 040 42828-1234).





 





Behörden bzw. interne Träger öffentlicher Belange der FHH wenden sich bitte an den User Help Desk (Tel: 040 428-333).





 





Mit freundlichen Grüßen





Philipp Heilmann





 





Freie und Hansestadt Hamburg





Bezirksamt Hamburg-Mitte





Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt





Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung





Caffamacherreihe 1-3 (7. OG, Flur A-B)





20355 Hamburg





 





Tel.: +49 40 428 54 - 2345





E-Mail: philipp.heilmann@hamburg-mitte.hamburg.de





 





 





---------





 





Hinweise:





 





Zur Teilnahme melden Sie sich bitte auf der Seite von Online-Dienst Bauleitplanung des HamburgService an, das Verfahren finden Sie auf der Startseite.





 





Die folgenden Träger öffentlicher Belange werden in diesem Verfahren zum Zeitpunkt des Einladungsversands über Online-Dienst Bauleitplanung des HamburgService beteiligt:





 





    50Hertz Transmission GmbH: leitungsauskunft@50hertz.com





    AKN Eisenbahn AG: bau@akn.de





    Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg: AGNaturschutz@web.de





    Archäologisches Museum Hamburg Stadtmuseum Harburg Helmsmuseum: bodendenkmalpflege@helmsmuseum.de





    BASFI-Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung: bplanverfahrenkita@basfi.hamburg.de





    BASFI-Zentraler Koordinierungsstab Flüchtlinge: bebauungsplanung@zkf.hamburg.de





    Behörde für Kultur und Medien Denkmalschutzamt: DABauleitplanung@Kb.hamburg.de





    Bezirksamt Hamburg-Mitte - BP: wbz@hamburg-mitte.hamburg.de





    Bezirksamt Hamburg-Mitte - D 4: Dezernat4@hamburg-mitte.hamburg.de





    Bezirksamt Hamburg-Mitte - GA: gesundheitsamtmitte@hamburg-mitte.hamburg.de





    Bezirksamt Hamburg-Mitte - GS: Sozialamt-Hamburg-mitte@hamburg-mitte.hamburg.de





    Bezirksamt Hamburg-Mitte - JA: martin.kloszowski@hamburg-mitte.hamburg.de





    Bezirksamt Hamburg-Mitte - M/BS 10: bauleitplanung@hamburg-mitte.hamburg.de





    Bezirksamt Hamburg-Mitte - MR: MRG@hamburg-mitte.hamburg.de





    Bezirksamt Hamburg-Mitte - MR 3: mr@hamburg-mitte.hamburg.de





    Bezirksamt Hamburg-Mitte - RAL: rechtsamt@hamburg-mitte.hamburg.de





    Bezirksamt Hamburg-Mitte - VS 30: umweltschutzmitte@hamburg-mitte.hamburg.de





    Bezirksamt Hamburg-Mitte - VS 31: umweltschutzmitte@hamburg-mitte.hamburg.de





    Bezirksamt Hamburg-Mitte - WF1/WF2: Wirtschaftsfoerderung@hamburg-mitte.hamburg.de





    Bezirksamt Hamburg-Mitte SR 11: sozialraummanagement@hamburg-mitte.hamburg.de





    BGV-Institut für Hygiene und Umwelt: Claudia.Frels@hu.hamburg.de





    BIS-Amt für Innere Verwaltung und Planung: Thorsten.Rehfeld@bis.hamburg.de





    BIS-Feuerwehr: f02@feuerwehr.hamburg.de





    BIS-Feuerwehr: gekv@feuerwehr.hamburg.de





    BIS-Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle: kriminalberatung@polizei.hamburg.de





    BIS-Polizei: vd52@polizei.hamburg.de





    BSW-Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung: Bauleitplanung-LP@bsw.hamburg.de





    BSW-Amt für Verwaltung, Recht und Beteiligungen: Bauleitplanung-Rechtsamt@bsw.hamburg.de





    BSW-Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung: bauleitplanung-wsb@bsw.hamburg.de





    BSW-Wohnungsbaukoordination: bauleitplanung-wok@bsw.hamburg.de





    BUE-Amt für Naturschutz, Grünplanung und Energie: bauleitplanung-NGE1@bue.hamburg.de





    BUE-Energie und Klima: bauleitplanung-nge2@bue.hamburg.de





    BUE-Immissionsschutz und Abfallwirtschaft: Bauleitplanung-I@bue.hamburg.de





    BUE-Immissionsschutz und Abfallwirtschaft: florian.kreil@bue.hamburg.de





    BUE-Naturschutz, Grünplanung und Bodenschutz: bauleitplanung-nge3@bue.hamburg.de





    BUE-Naturschutz, Grünplanung und Bodenschutz: Bauleitplanung-U2@bue.hamburg.de





    BUE-Wasser, Abwasser und Geologie - Gewässerschutz: bauleitplanung-amtu@bue.hamburg.de





    BUND Landesverband Hamburg e.V.: mail@bund-hamburg.de





    Bundesanstalt für Immobilienaufgaben: anett.fabry@bundesimmobilien.de





    Bundesbauabteilung Hamburg: Olaf.Goettert@bba.hamburg.de





    Bundesnetzagentur: 226.Postfach@BNetzA.de





    Bundeswehr: BAIUDBwInfraI3Toeb@Bundeswehr.org





    BWVI-Amt für Verkehr und Straßenwesen: bauleitplanung-ve3@bwvi.hamburg.de





    BWVI-Innovations- und Strukturpolitik, Mittelstand, Hafen: sissa.carlsson@bwvi.hamburg.de





    BWVI-Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft: EF2-bauleitplanung@bwvi.hamburg.de





    BWVI-Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft: bauleitplanung-agrarwirtschaft@bwvi.hamburg.de





    CSG GmbH





Key Account Deutsche Post DHL Group: CSG_PM_DPI_NORD_TEAM_PMC@dpdhl.com





    Deutsche Bahn AG: db.dbimm.nl.hmb.postfach@deutschebahn.com





    Deutsche Telekom Technik GmbH: hamburg.trassenmanagement@telekom.de





    Deutscher Wetterdienst: pb24.ha@dwd.de





    Eisenbahn-Bundesamt: sb1-hmb-swn@eba.bund.de





    Erzbistum Hamburg: leiter-abteilung-bau@erzbistum-hamburg.de





    Ev. Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein: bauwerk@kirchenkreis-hhsh.de





    F & w fördern und wohnen AöR: bauleitplanung-online@foerdernundwohnen.de





    Finanzbehörde





SBH Schulbau Hamburg: TOEB@sbh.hamburg.de





    Finanzbehörde - Bezirksverwaltung: anliegerbeitraege@fb.hamburg.de





    Gasnetz Hamburg GmbH: asset-management@gasnetz-hamburg.de





    Hamburg Energie GmbH: leitungsauskunft@hamburgenergie.de





    Hamburg Wasser: bauleitplanung-online@hamburgwasser.de





    Hamburger Hochbahn AG: Andreas.Strotkamp@hochbahn.de





    Hamburger Verkehrsverbund GmbH: planung@hvv.de





    Handelskammer Hamburg: Bauleitplanung@hk24.de





    Handwerkskammer Hamburg: BauLeitplan@hwk-hamburg.de





    HanseWerk Natur GmbH: Bauleitplanung@hansewerk-natur.com





    HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH: sov-schulimmobilien@hgv.hamburg.de





    Kirchenkreis Hamburg-Ost: a.harriefeld@kirche-hamburg-ost.de





    LIG-Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG): planungsbegleitung@lig.hamburg.de





    Norddeutscher Rundfunk: liegenschaften@ndr.de





    S-Bahn Hamburg GmbH: sbhh-angebotsplanung@deutschebahn.com





    Senatskanzlei: bauleitplanungonlineskpl@sk.hamburg.de





    Stadtreinigung Hamburg: bauleitplanung@srhh.de





    Stromnetz Hamburg GmbH: bebauungsplan.strom@stromnetz-hamburg.de





    Telefonische HamburgService (THS): info@service.hamburg.de





    Vattenfall Europe Business Services GmbH: bebauungsplan-online@vattenfall.de





    Vattenfall Wärme Hamburg GmbH: wiebke.blume@vattenfall.de





    Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH: Planung@vhhbus.de





    





Diese Einladung zur Beteiligung wurde verschickt von:





 





Bezirksamt Hamburg-Mitte





Caffamacherreihe 1-3





20355





Hamburg





Stadtplanung@hamburg-mitte.hamburg.de





 












Von:
An:

 
Betreff: Bebauungsplan-Entwurf St. Georg 43 TöB-Beteiligung, Verschickung zur Kenntnisnahme
Datum: Donnerstag, 21. Januar 2021 08:48:51

Hallo Herr ,
 
vielen Dank für die positive Entwicklung des Planes. Die BUKEA begrüßt insbesondere die
Neuausweisung von Parkanlage auf der bisherigen Brennerstraße sowie die Rücknahme der
Tiefgaragenausweisung unter der Parkanlage. Um diese positive Entwicklung beizubehalten darf
es im Weiteren keine Befreiungen im Bereich des Lohmühlengrünzuges geben.
 
 
Viele Grüße
 

 
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
Amt für Naturschutz, Grünplanung und Bodenschutz
Abteilung Landschaftsplanung und Stadtgrün –
Neuenfelder Straße 19, 
21109 Hamburg
 
Tel.: 428.40-
mailto: 
 
 
Unsere Datenschutzerklärung sowie die allgemeinen Informationen nach den Art. 12-14 der
Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter: www.hamburg.de/bukea-datenschutzerklaerung
 
 
 
 
 

http://www.hamburg.de/bukea-datenschutzerklaerung
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